Tip des Monats 4/09
Neuwert für Neuwagen
Ein Autofahrer hatte mit seinem neuen Wagen einen unverschuldeten Unfall. Sein Fahrzeug war erst seit 1 Monat zugelassen und die Laufleistung hatte noch nicht 1000 km überschritten.

Die gegnerische Versicherung verwies den Autofahrer auf die Reparaturkosten und die Wertminderung. Diese Abrechnung akzeptierte der Autofahrer nicht und verlangte den vollen Neuanschaffungspreis.

Das Oberlandesgericht Nürnberg hielt seine Forderung für gerechtfertigt. Da der Unfallschaden nicht nur durch blosses Auswechseln unerheblicher Kleinteile zu beseitigen war, sondern eine massive Reparatur erforderte, habe es sich noch um ein als Neuteil zu bewertendes Fahrzeug gehalten. Dieser Aspekt rechtfertige auch die Abrechnung des Wertes eines Neuteiles.

(Oberlandesgericht Nürnberg, Aktenzeichen 5 U 29/08)
